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Regeste

Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinn von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinn von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.4
Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich hier um
eine Beschwerde, die durch einen Koordinationsentscheid des Bundesverwaltungsgerichts
offensichtlich unbegründet geworden ist, weshalb der Beschwerdeentscheid nur
summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG).



E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 4.3
Subjektive Nachfluchtgründe begründen unter Umständen - wenn die heimatlichen
Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese
deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung im Sinn von Art. 3 AsylG befürchten muss -
die Flüchtlingseigenschaft und führen zur Feststellung der Unzulässigkeit des
Wegweisungsvollzugs und zur vorläufigen Aufnahme in der Schweiz; gemäss Art. 54
AsylG wird jedoch kein Asyl gewährt (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 m.w.H.). Gemäss der am
1. Februar 2014 in Kraft getretenen Bestimmung von Art. 3 Abs. 4 AsylG sind Personen,
die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind
und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat
bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, nicht (mehr) Flüchtlinge.

E. 5.1
Das SEM führte zur Begründung der angefochtenen Verfügung im Asylpunkt aus, die
Kernverbringen der Beschwerdeführerin (schlechte Behandlung durch die Grossmutter,
Vorladung zum National Service im Alter von 15 Jahren) hätten von ihr nicht glaubhaft
gemacht worden können. Die angebliche illegale Ausreise sei flüchtlingsrechtlich nicht
relevant, weshalb die Frage der Glaubhaftigkeit hier letztlich offen bleiben könne.

E. 5.2
Die Beschwerdeführerin äussert sich in ihrem Rechtsmittel mit keinem Wort zur
überzeugenden Argumentation der Vorinstanz betreffend die Unglaubhaftigkeit ihrer
angeblichen Vorfluchtgründe. Die Asylgewährung wird im Rechtsmittel nicht beantragt.
Unter diesen Umständen bleibt im Folgenden nur die Frage der geltend gemachten illegalen
Ausreise aus Eritrea zu beurteilen.

E. 6.1
In der Beschwerde wird im Wesentlichen geltend gemacht, die Verfügung beruhe auf einer
kürzlich erfolgten Praxisänderung des SEM, die ihrerseits nicht hinreichend auf
zuverlässige Country of Origin Information (COI) abgestützt sei. Die Beschwerdeführerin



hätte bei einer Rückkehr nach Eritrea flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile wegen ihrer
illegalen Ausreise zu gewärtigen, weshalb sie in der Schweiz als Flüchtling vorläufig
aufzunehmen sei. In der Vernehmlassung beschränkte sich das SEM darauf, auf die
Erwägungen in der angefochtenen Verfügung zu verweisen.

E. 6.2.1
Gemäss langjähriger bisheriger Praxis der schweizerischen Asylbehörden begründete
bereits eine (glaubhaft gemachte) illegale Ausreise aus Eritrea ohne weiteres die
Flüchtlingseigenschaft. Das SEM verschärfte diese Praxis im Sommer 2016, wovon auch
die Beschwerdeführerin betroffen war. Diese begründet ihr Rechtsmittel im Ergebnis
ausschliesslich mit dem Vorbringen, die Praxisänderung des SEM sei inhaltlich zu Unrecht
erfolgt.

E. 6.2.2
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Rahmen des (in seinen beiden Asylabteilungen
kürzlich koordiniert entschiedenen und zur Publikation als Referenzurteil vorgesehenen)
Urteils D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 mit der Frage befasst, ob Eritreerinnen und
Eritreer, die ihr Land illegal verlassen haben, allein deswegen bei einer Rückkehr
Verfolgung zu befürchten haben.

E. 6.2.3
Nach einer umfassenden Analyse aller zur Verfügung stehenden Länderinformationen kam
das Gericht zum Schluss, dass sich die bisherige Praxis nicht mehr aufrechterhalten liess
und vom SEM zu Recht angepasst worden war.

E. 6.2.4
Für die Entscheidfindung des Gerichts war auch die Tatsache von Bedeutung, dass seit
einiger Zeit Personen aus der eritreischen Diaspora für kurze Aufenthalte in ihren
Heimatstaat zurückkehren und sich unter ihnen auch Personen befinden, die Eritrea zuvor
illegal verlassen hatten.

E. 6.2.5
Es ist mithin nicht mehr davon auszugehen, dass einer Person einzig aufgrund ihrer
unerlaubten Ausreise aus Eritrea eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung droht. Von
der begründeten Furcht vor intensiven und asylrechtlich begründeten Nachteilen ist nur
dann auszugehen, wenn zur illegalen Ausreise weitere Faktoren hinzukommen, welche die
asylsuchende Person in den Augen der eritreischen Behörden als missliebige Person
erscheinen lassen (vgl. Referenzurteil D-7898/2015 E. 5).

E. 6.3
Aus den Akten der Beschwerdeführerin gehen solche zusätzlichen Gefährdungsfaktoren
nach dem oben Gesagten nicht hervor. Es ist ihr somit nicht gelungen, eine relevante
Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 respektive Art. 54 AsylG nachzuweisen oder
glaubhaft darzutun.

E. 6.4
Das SEM hat die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin zu Recht verneint.

E. 7.1



Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in
der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt
dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 7.2
Die Beschwerdeführerin verfügt weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE
2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 8.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen
Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG [SR
142.20]).

E. 8.2
Nachdem das SEM in seiner Verfügung vom 22. Juli 2016 die vorläufige Aufnahme der
Beschwerdeführerin in der Schweiz angeordnet hat, erübrigen sich praxisgemäss weitere
Ausführungen zur Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs.
Die vorläufige Aufnahme tritt mit dem vorliegenden Entscheid formell in Kraft.

E. 9
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 10.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Nachdem der Instruktionsrichter ihr Gesuch um
Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gutgeheissen hatte und den Akten keine
Hinweise auf eine Veränderung der finanziellen Verhältnisse zu entnehmen sind, ist von
einer Kostenauflage abzusehen.

E. 10.2
Der Rechtsvertreterin ist als amtlich beigeordnete Rechtsbeiständin ein Honorar
auszurichten. Der in der Kostennote vom 23. August 2016 für das vorliegende
Beschwerdeverfahren ausgewiesene zeitliche Aufwand von insgesamt zwölf Stunden
erscheint den konkreten Verfahrensumständen nicht als angemessen und ist zu reduzieren.
Unter Berücksichtigung der in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 9-13 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und die in der Zwischenverfügung vom
1. September 2016 kommunizierten Stundenansätze ist das Honorar der amtlichen
Rechtsbeiständin zu Lasten des Gerichts auf insgesamt Fr. 1500.- (inkl. Auslagen und
Mehrwertsteueranteil) zu bestimmen. (Dispositiv nächste Seite)
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